
Hartz-Umfrage Netzwerk Grundeinkommen – Antworten von Sascha Liebermann, 

Mitbegründer der Initiative “Freiheit statt Vollbeschäftigung”. 

 

1. Haben sich Ihre Erwartungen an die Hartz-Reformen bestätigt? Welche waren das? 

Meine Erwartungen haben sich vollauf bestätigt. Mit dem Diktum des damaligen 

Bundeskanzlers Gerhard Schröder, es dürfe kein Recht auf Faulheit geben, war deutlich 

genug, wohin die Hartz-Gesetze führen sollten. Die Unterstützung für sie war breit, sie reichte 

weit in alle Parteien hinein und selbst in Grundeinkommensveranstaltungen kann man spüren, 

wie verbreitet die Haltung ist, für die die Gesetze stehen. Hartz IV hat keinen gänzlich neuen 

Geist eingeführt, mit ihm wurde nur verstärkt, worauf unsere Sicherungssysteme auch vorher 

schon beruht haben. Wer also heute gegen Hartz IV ist und womöglich die Zustände von 

früher gerne wieder hätte, der ist noch lange nicht für eine Liberalisierung. Heute sehen wir, 

gerade angesichts der wieder verstärkt geführten Diskussion darum, mehr Druck auf 

Arbeitslose auszuüben, wie wenig sich bei unseren Repräsentanten geändert hat. Bei allen 

Erfolgen der Grundeinkommensaktivisten, es fehlt noch immer an einer breiten öffentlichen 

Diskussion. 

2. Welche grundlegenden Mängel sehen Sie bei Hartz IV - oder welche positiven Resultate 

nehmen Sie wahr? 

Die Frage lässt sich nur beantworten, wenn klar ist, wohin man will. Wer eine freiheitlich-

republikanische Vorstellung von Gemeinwesen hat, für den gibt es keine Mängel bei Hartz 

IV, das Gesetz selbst ist der Mangel.  

3. Halten Sie Hartz IV für reformierbar? Welche Veränderungen halten Sie für sinnvoll 

bzw. machbar? 

Jedes Gesetz ist reformierbar, auch dieses. Eine Reformierung würde aber dazu führen, 

innerhalb des Geistes dieser Gesetze zu verbleiben. Selbst eine Rückkehr zu der Sozialpolitik 

vor Hartz IV wäre kein wirklicher Fortschritt, wenn wir die Bedürftigkeitsprüfung loswerden 

wollen. Sinnvoll ist nur, was von der Bedürftigkeitsprüfung wegführt und langfristig auf ein 

bGE hinausläuft. Alles andere bliebe unter unseren Möglichkeiten. Machbar ist, das sehen wir 

viel zu wenig, was gewollt wird. Sind wir einmal bereit, die Bedürftigkeitsprüfung 

aufzugeben, ist der entscheidende Schritt getan, um ein bGE einzuführen. Ob und wann das 

geschehen wird, ist so ungewiss wie jede Vorhersage. 

4. Wie bewerten Sie die aktuelle verfassungsrechtliche Prüfung der Regelleistungen? Was 

könnten die Konsequenzen sein? 

Wenn das Bundesverfassungsgericht zu der Entscheidung gelangt, dass die Regelsätze nicht 

haltbar sind, dann wird es vermutlich zu einer Anpassung derselben kommen. Was aber wäre 

damit erreicht? Der Geist der Hartz-Gesetze bliebe erhalten, an der Bedürftigkeitsprüfung 

änderte sich gar nichts. Eine Befreiung wäre es deshalb nicht, denn für sie ist die Höhe der 

Regelsätze nur ein, wenn auch wichtiger, Aspekt, nicht aber das Zentrum. Es kann hohe 

Regelsätze, ein hohes Arbeitslosengeld geben wie in Dänemark, und dennoch herrscht der 

Geist des Arbeitshauses. – Zu hoffen wäre, dass diese Entscheidung – wie der gegenwärtige 

Aufwind für die ‚Faulheitsbekämpfer’ – uns wieder mehr darauf aufmerksam werden lässt, 



wie anti-freiheitlich das unsrige System ist, wie sehr es hinter den Voraussetzungen unserer 

freiheitlich demokratischen Ordnung zurückbleibt. 

5. Wagen Sie einen Ausblick: Was folgt auf Hartz IV - Bürgerarbeit als „Workfare-

Modell“? FDP-Bürgergeld? Oder bleibt alles in den nächsten Jahren "beim alten"? 

Es folgt das, wofür wir eine Mehrheit finden. Das bGE wird nur zu einer Option, wenn wir 

uns mehr dafür einsetzen und nicht auf fremde Hilfe hoffen. 

6. Sehen Sie mögliche Übergangspfade von Hartz IV zum bedingungslosen 

Grundeinkommen - wenn ja, welche? 

Siehe nachstehende Antwort. 

7. Oder sehen Sie andere Übergangsschritte zum bedingungslosen Grundeinkommen? 

Zum Beispiel? (Bitte mit kurzer Begründung)  

Da ein bGE in allen Konsequenzen nicht von heute auf morgen eingeführt werden kann, muss 

es Übergänge geben, das steht außer Frage. Auch sind immer wieder Möglichkeiten benannt 

worden, wie denn ein Anfang gemacht werden könnte, z .B. indem man ein bGE für jedes 

neugeborene Kind ab einem bestimmten Stichtag einführt, indem ALG II-Leistungen als 

pauschalierter Geldbetrag ausgezahlt werden und auf die „Aktivierung“ verzichtet wird usw. 

Ich teile allerdings nicht die Auffassung, es müsse mehr Realpolitik in die Diskussion, sonst 

werde es gar kein bGE geben. Manche plädieren dafür, lieber den Spatz in der Hand als die 

Taube auf dem Dach zu nehmen. Weshalb aber sollten wir uns so früh bescheiden, da die 

Diskussion doch erst begonnen und schon erhebliche Erfolge gezeitigt hat? Zu frühe 

Kompromisse könnten eine Diskussion über langfristige Ziele auch ersticken, wenn nicht klar 

ist, inwiefern die Kompromisse nur einen Übergang darstellen. Soll es langfristig tatsächlich 

auf ein bGE hinauslaufen, dann müssen die Bürger sich zur Idee doch erst einmal eine 

Meinung bilden. Das geht aber nicht ohne breite Diskussion und die haben wir noch nicht, wir 

werden sie erst haben, wenn die Idee öffentliche mehr erfahrbar ist als heute. Dazu bedarf es 

größeren Engagements. 


